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bieten. Er dürfte darum auch nicht die Leiche aus dem Hauſe be⸗
leiten bis zUum Orte, wo der ſchismatiſche Prieſter ſie In mpfang
nähme. Ueberhaupt dre in einem olchen Falle unſeres Erachtens
jeder kirchliche Ritus eitens des katholiſchen Prieſters der Leiche
zu unterlaſſen; die ornahme eines ſolchen Ritus wäre eine Halbierung
der Todtenfeier wiſchen der katholiſchen U und dem Schisma;
ern Eingehen darauf iſt dem katholiſchen Geiſtlichen nicht geſtattet.
Eine Theilnahme akatholiſchem Begräbnis durch bloßes Geleite,
welches man d Leiche gibt, oft durch die mſtände als rein
bürgerliche Ehrenbezeugung erſcheinen und ſtatthaft ſein; allein
hier hätten wir eine Theilnahme oder Billigung der religiöſen
Seite der Leichenfeier. Dieſe kann nicht rlaubt werden.

dtte den illen des Verſtorbenen eine akatholiſche
Beerdigung ſtattgefunden, wäre, nach öffentlicher Hervorhebung dieſes
Umſtandes, eine öffentliche Abhaltung des Todtenamte für den
Verſtorbenen nichts einzuwenden. Die Hervorhebung aber der kirch⸗
en Geſinnung des Verſtorbenen bi einem Lebensende kann
mehr oder weniger dringlich ſein, Aum Aergernis zu vermeiden.

Exaeten (Hollan Prof P Auguſtin Lehmkuhl
II (Ein ſonderbare Bei  illfall.) Unter den hinter⸗

laſſenen apieren eines Prieſters findet ſich ern verſiegeltes Ale
vor mit der Aufſchrift „Beichtgeheimniſſe“. Der Verlaſſenſchafts
eamte übergibt ES dem Decan mit dem Bemerken: 1 Ich halte mich
nicht für berechtigt, dieſes ale 3u öffnen; ich erſuche Euer Hoch
würden, dieſes thun und mich davon In Kenntnis au ſetzen,
etwa Aufſchreibungen, die auf die Vermögensverhältniſſe ſich eziehen,
darin enthalten ſein ſollten Was ſoll nun der Decan mit dieſem
ale anfangen

Nach der buchſtäblichen Auslegung der Aufſchrift enthält das
ale Aufſchreibungen üher Angelegenheiten, we dem rieſter
aus Anlaſs oder bei Gelegenheit einer Beicht oder im Zuſammen⸗
hang mit einer ſolchen von Pönitenten mitgetheilt worden ſind Solche
Schri ſoll zwar jeder Beichtvater nach Kenntnisnahme von den⸗
ſelben verbrennen; ES aber ein Prieſter mit oder ohne Grund
nicht gethan nd dieſelben aufbewahrt hat, ſo verlieren ſie ami
thren Zuſammenhang nit der Beicht nicht, ihr nhalt fällt Unter
das Beichtſigill, niemand hat enn Recht, davon Einſicht zu nehmen,
und wenn jemand dieſes ſich herausnähme, ſo würde
das heilige Sacrament der Buße 05 VIOlationem sigilli verſündigen.
Der Beichtvater ſelbſt den die Aufſchreibungen gerichte
G0 ohne ausdrückliche Erlaubnis der Pönitenten niemandem, nicht
einmal ſeinem eigenen Beichtvater un der Beicht, davon Mittheilung
machen dürfen. Da auf dem ałe von irgendwelcher Erlaubnis nicht  8  8
emerkt iſt, ſo bleibt nichts nderes übrig, als dasſelbe uneröffnet 3u
verbrennen oder onſtwie 3u vernichten.
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Es wäre aber immerhin möglich, daſs Iu dem Pakete nuur ſolche
Aufſchreibungen enthalten ſind, we den verſtorbenen Prieſter ſelbſt
etreffen, inge, die al Beichtgeheimniſſe bezeichnet, entweder
weil ELr ſie nur ſeinem Beichtvater mittheilen will, oder weil EL ſie
von denen, welchen ſie bekannt werden ſollten, ſo geheimgehalten
wiſſen will, als ob ſie ihm gebeichtet worden wären. etrefſen die
Geheimniſſe ſeine eigene Perſon und inge, die an ſich zUum Inhalt
einer ſacramentalen El gemacht werden können, ſo önnten die⸗
ſelben Unter da Beichtſigill allen, die Aufſchreibungen an

ſeinen Beichtvater adreſſiert wären. Sie waären entweder als Anfang
der Beicht betrachten (.— wobei die Abſicht vorausgeſe wird,
daſs die Schriftſtücke noch vor dem Ableben des Schreibers In die
ande des Beichtvater hätten gelangen ollen; denn nach dem ode
iſt keine Beicht mehr möglich, auch keine ſchriftliche, der Pönitent
muſs abſolut im Momente der Beicht noch IN StatU Vlae ein —93
oder ſie ſind der Abſchluſs der Beicht, ſie enthalten Anordnungen
zur Erfüllung von Gewiſſenspflichten, über die mit dem Beichtvater
In einer früheren EI geſprochen worden iſt und 3u deren Er⸗
füllung nunmehr der Verſtorbene dem Beichtvater ufträge oder Auf⸗
üſſe ertheilen wi In eiden Fällen würden ſie auch nach dem
Tode des Schreibers noch eigentliche Beichtgeheimniſſe leiben und
Unter das Beichtſigill en ber bei Uunſerem Caſus die reſſe

den Beichtvater und eS iſt ſehr raglich, ob etwa der gewöhnliche
Beichtvater des Verſtorbenen, wenn dieſer einen ſolchen atte, be⸗
rechtigt wäre, von dem Pakete mit der Aufſchrift „Beichtgeheimniſſe!
Einſicht zu nehmen, wenn ihm der Verlebte nicht wenigſtens einen
mündlichen diesbezüglichen Auftrag direct oder indireet ertheilt

Es könnten In dem Pakete aber auch Dinge enthalten ſein,
die nicht Jum Gegenſtande einer ſacramentalen Beicht ſich eignen,

der Verlaſſenſchaftsbeamte hegt die Vermuthung, * önnten Auf⸗
ſchreibungen ſein, we auf die Vermögensverhältniſſe ſich beziehen.
Wenn das ſo wäre, ſo würde der Inhalt de Pakets durch die
Aufſchri „Beichtgeheimniſſe“ noch nicht zu einem Object des 81—
gillum sacramentale. Die Verpflichtung dieſem kann nUuLr Qaus
der ſacramentalen Beicht entſtehen, und wenn emand auch ſagt
„Dieſes will ich dir unter dem Beichtſiegel anvertrauen“, o kann
dadurch keineswegs der Empfänger des Geheimniſſes SUuD sigillo
Sacramentali 3Uum Stillſchweigen obligiert werden. Das genannte
Wort iſt nUur eine Beſchwörung bei einer eiligen Sache nd ein
Beweis afür, daſs dem Mittheilenden an der Bewahrung des Ge⸗
heimniſſes ſehr viel elegen iſt, und ver ſich Uunter dieſer Beſchwörung
ern Geheimnis agen läſst U ob eS erlaubt oder athſam ſei, eine
olche Beſchwörung zu gebrauchen oder zu acceptieren, ſoll hier nicht
erörtert werden —), übernimmt amit eine beſonders ſtrenge Ver⸗
pflichtung zu unverbrüchlichem Stillſchweigen. ber E6S handelt ſich
Abet doch nicht Aum ern SeCretum sacramentale. ſondern
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ein Secretum promissum nhaturale. etztere verpflichtet aber ni
abſolut und Unter allen Umſtänden zur Bewahrung des Stillſchweigens;
Qaus wichtigen Gründen kann oder muſs ogar ein 8Secretum naturale
geoffenbart werden.

Urde In unſerem Falle das Ake nur Geheimniſſe der letzteren
Art enthalten, ſo wäre eine Einſichtnahme In den Inhalt desſelben
nicht abſolut ausgeſchloſſen. Es frägt ſich nur, ob hier In der That
ſo wichtige Gründe vorhanden wären, um eine Einſichtnahme zu recht⸗
ertigen. Der erlebte wo durch die Uufſchri „Beichtgeheimniſſe“
offenbar jeden, In deſſen ande das ale kommen würde, ſtrenge
verpflichten, ＋

*

E vor dem Einblick Unberufener 3u ſchützen Der
Verlaſſenſchaftsbeamte vermuthet, eS önnten Aufzeichnungen über Ver⸗
mögensverhältniſſe darin enthalten ſein Eine olche Vermuthung iſt
aber begründet. ES iſt ſich ſehr unwahrſcheinlich, daſ ein
rieſter ufſf

üſſe ber Vermögensverhältniſſe Uunter ein Couvert
mit der Bezeichnung „Beichtgeheimniſſe“ legt Dieſe Vermuthung iſt
er kein hinreichender rund, das ale öffnen, eS
In der That auch keine eigentlichen Beichtgeheimniſſe, ondern nur

Geheimniſſe, welche das SeCretumM nhaturale involvieren, enthalten
würde. Nun iſt aber die letztere Annahme ſelbſt eine Vermuthung,
die dem klaren Wortlaut der Ufſchri gegenüber ſich nicht halten
0 insbeſondere weil hier ein wi  iger Gegenſtand, wie das
Beichtſigill, un rage kommt

Es bleibt alſo dem Decan ni übrig, als dem Verlaſſenſchafts
eamten erklären, daſs auch ſich nicht für berechtigt alte, das
ale röffnen und In den V  nhalt desſelben Einſicht zu nehmen,
daſs EL ſich vielmehr für verpfli alte, dasſelbe uneröffnet dem
Feuer übergeben und zu vernichten. Sollte EL aber dieſer Ent
ſcheidung von Seite der Verlaſſenſchaftsbehörde Beanſtandungen
zu befürchten aben, ſo wende ſich ſeinen Ordinarius, der ihn
durch eine Auctorität ſchützen wird

un Domcapitular Di Erneſt Furtner.
III (Bedingun bei Abſchluſs etine Ehe.) Bertha

geht mit Sempronius eine Ehe ein Unter der Bedingung, daſs die
Ehe nie vollzogen werden ürfe, weil ſie ſich für eine twaige wanger⸗
chaft nd Geburt körperlich 3u Nach einiger Zeit ird
von tHhrem Manne die heliche Beiwohnung ihr mit Gewalt voll—⸗
zogen, daſs ſie abſoluten inneren und äußeren Widerſtand leiſtet.
Sie erſcheint nun vor threm Pfarrer und beantragt durch denſelben
Scheidung, eventuell Ungiltigkeits⸗Erklärung der Ehe Es ergeben ſich
olgende Fragen ſt die Ehe mit der Bedingung, daſs ſie nie
conſummiert werde, giltig? Was hat der Pfarrer für ein Ver⸗
ahren praktiſch einzuhalten?

Der Fall handelt von den edingungen, we dem Eheabſchluſs
eigefüg werden. Nach canoniſchem kann eS geſtattet ſein,


